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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1

BAO §9 Abs1

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2020/13/0028 B 27.05.2020

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/16/0063 B 23. August 2016 RS 2

Stammrechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes erfährt die Haftung des Vertreters nur dann eine

Einschränkung, wenn er den Nachweis erbringt, welcher Abgabenbetrag auch bei einer gleichmäßigen Befriedigung

der Gläubiger uneinbringlich geworden wäre. Die quali@zierte MitwirkungspBicht des Geschäftsführers bedeutet nicht,

dass die Behörde von jeglicher ErmittlungspBicht entbunden wäre; hat der Geschäftsführer nicht nur ganz allgemeine,

sondern einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufgestellt, die nicht schon von vornherein aus

rechtlichen Gründen als unmaßgeblich einzustufen sind, so hat ihn die Behörde zu einer Präzisierung und

Konkretisierung seines Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten aufzufordern, die es ihr, nach allfälliger

Durchführung eines danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen, zu beurteilen, ob der Geschäftsführer

ohne Verstoß gegen die ihm obliegende Gleichbehandlungs-pBicht vorgegangen ist und ob und in welchem Ausmaß

ihn deshalb eine Haftung triHt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuHorderung nicht nach, so bleibt die Behörde zu

der Annahme berechtigt, dass er seiner VerpBichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist. Damit der Geschäftsführer

seine quali@zierte Behauptungs- und Konkretisierungslast erfüllt, ist die Darstellung der konkreten @nanziellen

Situation der Gesellschaft und ihrer Gebarung im fraglichen Zeitpunkt erforderlich. Konsequenterweise haftet der

Geschäftsführer ansonsten für die von der Haftung betroHenen Abgabenschulden zur Gänze (vgl. etwa die

Erkenntnisse vom 24. Juni 2010, 2009/16/0206, und vom 24. Februar 2011, 2009/16/0108, mwN).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2020:RA2020130027.L01

Im RIS seit

17.07.2020

Zuletzt aktualisiert am

14.07.2021

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2020/5/27 Ra 2020/13/0027
	JUSLINE Entscheidung


